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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2003

Rechtssatz

Die Aussetzung eines Verfahrens nach § 38 AVG, in dem die Lenkberechtigung mittels Mandatsbescheid wegen

Lenkens in alkoholbeeinträchtigtem Zustand (und Verursachung eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden) entzogen

wurde,  bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Berufung gegen das betre5ende Straferkenntnis ist nicht

rechtmäßig, wenn der Führerscheinbehörde die Beurteilung der Vorfrage ohne wesentliche Ermittlungsschritte leicht

möglich gewesen wäre, da sich die Partei in sämtlichen Verfahren mit einem Nachtrunk verantwortete und auch in der

Berufung gegen das Straferkenntnis im wesentlichen nur auf ihr bisheriges Vorbringen verwies. Vielmehr führte die

gewählte Aussetzung des Verfahrens zu einem "kalten Entzug", da von der sechsmonatigen Entziehungszeit, die nur

wegen dieses Vorfalles verhängt wurde, schon fast vier Monate abgelaufen waren und auch der Mandatsbescheid vor

mehr als drei Monaten erlassen wurde.

Schlagworte

Aussetzung Nachtrunk Vorfragenbeurteilung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/38
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2003/03/28 42.11-5/2003
	JUSLINE Entscheidung


